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Volkskammer und dem Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik.

(2) Der Minister trifft die notwendigen Entscheidungen im 
Rahmen der ihm übertragenen Rechte und Pflichten ent
sprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und sichert 
die Koordinierung mit den anderen zentralen und den' ört
lichen Staatsorganen. Er gewährleistet die konsequente Ver
wirklichung des sozialistischen Rechts und die Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit Der Minister erläßt im Rahmen 
seiner Zuständigkeit Anordnungen und Durchführungsbe
stimmungen.

(3) Der Minister ist dafür verantwortlich, daß im Rahmen 
der ihm übertragenen' Aufgaben alle Maßnahmen zur ökono
mischen Sicherstellung der Landesverteidigung, einschließ
lich der Zivilverteidigung, und alle weiteren Aufgaben, die 
sich aus den Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften sowie 
aus Entscheidungen der dazu befugten Organe zur Landes
verteidigung und zur Gewährleistung von Sicherheit und 
Ordnung ergeben, exakt durchgeführt werden.

/
§3

(1) Der Minister leitet und organisiert im Zusammenwirken 
mit den anderen zentralen Staatsorganen auf der Grundlage 
zentraler staatlicher Festlegungen zur langfristigen Sicherung 
der Rohstoffversorgung der Deutschen Demokratischen Repu
blik die Ausarbeitung der Schwerpunktaufgaben für die Ent
wicklung der Materialökonomie unter Berücksichtigung der 
volkswirtschaftlichen Verflechtungen und Realisierungsbe
dingungen. Davon ausgehend bestimmt er die zentralen ma-

. terialökonomischen Aufgaben und Vorhaben und übergibt sie 
in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plan
kommission den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe zur Einordnung in die Pläne und Bilanzen. Die Ände
rung zentraler materialökonomischer Aufgaben und Vorhaben 
bedarf der Zustimmung des Ministers.

(2) Der Minister gewährleistet im Zusammenwirken mit 
* dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, dem Mi

nister für Wissenschaft und Technik und den Leitern anderer 
zentraler Staatsorgane die Ausarbeitung der Schwerpunkt
aufgaben der wissenschaftlich-technischen Arbeit zur weiteren 
Gestaltung der Materialeinsatzstruktur und zur Durchsetzung 
der ökonomischen Materialverwendung. Er unterbreitet in 
Abstimmung mit den Leitern anderer zentraler Staatsorgane 
Vorschläge für zentrale Aufgabenkomplexe, Aufgaben und 
Themen für die Pläne Wissenschaft und Technik. Das gilt 
insbesondere zur
— Entwicklung und Weiterentwicklung von Werkstoffen und 

Werkstoffeigenschaften, Vorbereitung und Sicherung ihres 
volkswirtschaftlich effektiven Einsatzes und in Verbin
dung damit für die notwendigen konstruktiven und tech
nologischen Ableitungen, einschließlich der Entwicklung 
und Überarbeitung von Berechnungs- und Konstruktions
vorschriften,

— weiteren Durchsetzung des ökonomischen Leichtbaus bei 
der konstruktiven Entwicklung und Weiterentwicklung 
von Erzeugnissen, Verbesserung des Korrosionsschutzes 
und Entwicklung und Anwendung rationeller Verpak- 
kungswerkstoffe, -mittel und -verfahren,

— Erforschung von Einsatzgebieten, Aufbereitungs- und Ver
arbeitungstechnologien für die verstärkte Nutzung von 
Sekundärrohstoffen und industriellen Abprodukten.

(3) Der Minister führt zur Koordinierung und Sicherung 
der Einordnung ausgewählter Aufgaben der Materialökono
mie und Sekundärrohstoffwirtschaft in' die Pläne und Bilan
zen in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Plankommission 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane Plan
beratungen durch. Er kontrolliert die Durchsetzung wichtiger 
Probleme der Materialökonomie bei der Ausarbeitung und 
Durchführung der Pläne und Bilanzen in allen Ebenen der 
Volkswirtschaft und unterbreitet dem Ministerrat Schlußfol
gerungen zur weiteren Verbesserung der Materialökonomie.

I / . ; -  § 4 ; .
(1) Der Minister koordiniert den Prozeß der Ausarbeitung 

von staatlichen Normativen des Materialverbrauchs und der 
Vorratshaltung sowie von staatlich verbindlichen Mindest
vorräten in den Bereichen und Zweigen. Er gewährleistet die 
Ausarbeitung von Zielstellungen zur Senkung des Material
verbrauchs und zur Entwicklung der Bestandswirtschaft Er 
führt die Verteidigung der Normativvorschläge der Leiter 
anderer zentraler Staatsorgane auf der Grundlage der be
stätigten zentralen Nomenklatur durch. Der Minister bestä
tigt die staatlichen Normative, einschließlich der Maßnahmen 
zu ihrer Realisierung, für die Aufnahme in die Volkswirt
schaftspläne oder erteilt Auflagen zur Veränderung der Vor
schläge.

(2) Der Minister hat im Zusammenwirken mit den Leitern 
anderer zentraler Staatsorgane eine hohe Wirksamkeit der 
betrieblichen Normen und Kennziffern der ökonomischen Ma
terialverwendung und Vorratshaltung für die Leitung, Pla
nung und Kontrolle der Materialökonomie zu gewährleisten. 
Durch Organisation und Verallgemeinerung von Beispielen 
für die praktische Arbeit mit Normen und Kennziffern hat er 
auf die Anleitung und Unterstützung der Betriebe, Kombi
nate und Einrichtungen durch die zuständigen Staatsorgane 
und wirtschaftsleitenden Organe Einfluß zu nehmen.

§5
(1) Der Minister legt die Grundrichtung der Entwicklung der 

Sekundärrohstoffwirtschaft auf der Grundlage der Beschlüsse 
des Ministerrates fest. Er ist für die Koordinierung i*nd Kon
trolle der Maßnahmen zur Erfassung und Nutzung von Ab
produkten als Sekundärrohstoffe verantwortlich, einschließ
lich der Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Vor
laufs für eine intensive Nutzung, insbesondere ■ durch 
Schaffung und Rationalisierung von Aufbereitungs- und Ein
satztechnologien sowie durch Erschließung weiterer Einsatz
gebiete für Sekundärrohstoffe.

(2) Der Minister bestätigt die langfristigen Verwertungs
konzeptionen für Sekundärrohstoffe und industrielle Abpro
dukte der Bereiche für die Ausarbeitung der Fünfjahrpläne. 
Er ist berechtigt, die Verantwortung für die Nutzung von Ab
produkten als Sekundärrohstoffe und für den wissenschaft
lich-technischen Vorlauf zu ihrer Nutzung auf der Grundlage 
der Rechtsvorschriften festzulegen.

§ 6

(1) Der Minister sichert im Prozeß der Ausarbeitung der 
Planentwürfe der Industrieministerien die Prüfung volks
wirtschaftlich wichtiger Bilanzpositionen hinsichtlich der Ent
wicklung von Bedarf und Aufkommen unter Berücksichtigung 
einer ökonomischen Materialverwendung und rationellen 
Vorratswirtschaft. Er unterbreitet dazu begründete und be
rechnete Vorschläge für eine langfristige stabile Bedarfsdek- 
kung. Er ist berechtigt, zur Sicherung des effektiven Einsatzes 
von volkswirtschaftlich wichtigen Materialien und Rohstoffen 
Bedarfsverteidigungen durchzuführen.

(2) Der Minister gewährleistet im Zusammenwirken mit den 
Leitern anderer zentraler Staatsorgane die Lösung von volks
wirtschaftlichen Problemen' der materiell-technischen Versor
gung Er koordiniert die dazu erforderlichen Maßnahmen und 
trifft hierzu Entscheidungen. Er ist berechtigt, gegen die Be
stätigung von Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilan
zen bei den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane 
Einspruch mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen zu er
heben.

(3) Der Minister berichtet dem Ministerrat periodisch über 
den Stand der materiell-technischen Sicherung der kontinuier
lichen Plandurchführung in der Volkswirtschaft und unter
breitet hierzu Entscheidungsvorschläge.

(4) Werden bei Kontrollen des Ministeriums Verstöße gegen 
die staatliche Ordnung auf dem Gebiet der Bilanzierung ma
terialwirtschaftlicher Aufgaben sowie der ökonomischen Ma-


